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HAUSHALTSSATZUNG

der Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön
Landkreis Rhön Grabfeld

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, Art. 41, 42 und Art. 26 KommZG i. V.m. Art. 63
ff. der Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Ostheim v.d.Rhön folgende
Haushaltssatzung:

81

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit
festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.261.200 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 78.500 Euro

ab.

82

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht
vorgesehen.

83

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

84

Verwaltungsumlage

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt (Verwaltungsumlage) wird auf 1.064.000 Euro festgesetzt.

Umlageschlüssel ist der Durchschnitt der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen der
Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Durchschnitt der amtlich festgestellten
Einwohnerzahlen aller Mitgliedsgemeinden jeweils zum 30.06. dreier vorausgegangener
Jahre, gerechnet ab dem Vorvorjahr.

Die amtlich festgestellten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die vom Landesamt für
Statistik festgestellten Einwohnerzahlen.
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Als Verwaltungsumlage wird für die Mitgliedsgemeinden jeweils festgesetzt:

Stadt Ostheim v.d.Rhön: 731.795,56€
Gemeinde Sondheim v.d.Rhön: 204.820,00 €
Gemeinde Willmars: 127.384,44 €

Investitionsumlage

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs von Ausgaben im

Vermögenshaushalt (Investitionsumlage) wird auf 40.500 Euro festgesetzt.

Umlageschlüssel ist der Durchschnitt der amtlich festgestellten Einwohnerzahlen der
Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Durchschnitt der amtlich festgestellten
Einwohnerzahlen aller Mitgliedsgemeinden jeweils zum 30.06. dreier vorausgegangener
Jahre, gerechnet ab dem Vorvorjahr.

Die amtlich festgestellten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die vom Landesamt für
Statistik festgestellten Einwohnerzahlen.

Entsprechend ergibt sich als Investitionsumlage für die einzelnen Mitgliedsgemeinden:

Stadt Ostheim v.d.Rhön: 27.855,00 €
Gemeinde Sondheim v.d.Rhön: 7.796,25 €
Gemeinde Willmars: 4.848,75 €

85

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Haushaltsplan wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

86

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.

87

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Ostheim v.d.Rhön, 17.12.2021

Verwaltungsgemeinschaft
Ostheim v.d.Rhön

Steffen Maizer

Gemeinschaftsvorsitzender
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Genehmiqungsvermerk:

Vorstehende Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld
vom 30.11.201, Az.: 2.1 - 9410 - 2022, rechtsaufsichtlich behandelt und enthält keine
genehmigungspflichtigen Bestandteile

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jahres innerhalb
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht aus.
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Beitrags- und Gebührensatzung
für die Kinderkrippe der Stadt Ostheim v. d. Rhön

Vom 07.12.2020

Nach den $$ 6 bis 10 der Kinderkrippen-Satzung der Stadt Ostheim v. d. Rhön erlässt die
Stadt Ostheim v. d. Rhön auf Grund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-
BayRS 2024-1) folgende

Beitrags- und Gebührensatzung:

81

Für den Besuch der Kinderkrippe wird ein Elternbeitrag (Benutzungsgebühr nach Art. 8 KAG)
erhoben.
Der Elternbeitrag berechnet sich nach Buchungszeiten.
Buchungszeiten sind nur während der Öffnungszeiten möglich.
Als Mindestbuchungszeit sind wöchentlich 20 Stunden vorgesehen.
Eine Unterschreitung der Mindestbuchungszeit ist möglich, wenn sich Eltern einen
Krippenplatz teilen.

82

Die Kinderkrippe ist werktags von Montag bis Freitag geöffnet.
Die Öffnungszeiten betragen wöchentlich mindestens 20 Stunden.
Die Öffnungszeiten werden im Einvernehmen mit dem Elternbeirat festgelegt und
veröffentlicht.

83

Der Elternbeitrag beträgt monatlich bei täglicher Buchungszeit von

mindestens >3-4 Stunden: 180,00 €
>4-5 Stunden: 190,00 €
>5-6 Stunden: 200,00 €
>6-7 Stunden: 210,00 €
>7-8 Stunden: 220,00 €
>8-9 Stunden: 230,00 €
>9-10 Stunden: 240,00 €

84

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Ostheim v.d.Rhön, den 07.12.2020

Stadt Ostheim v.d.Rhön_.

1. Bürgermeister

Ba
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Satzung über die Benutzung des Friedhofs und
der Bestattungseinrichtungen

(Friedhofssatzung - FS)
der Stadt Ostheim v.d.Rhön

Vom 17.12.2021

Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) erlässt die Stadt Ostheim v.d.Rhön folgende

Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen

Inhalt:

.
81
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83
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85
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86
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89
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8 13

814
815
8 16

8 17

8 18

819
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IV.

821
822

Allgemeine Vorschriften

Geltungsbereich
Friedhofszweck

Bestattungsanspruch

Friedhofsverwaltung

Schließung und Entwidmung

Ordnungsvorschriften
Öffnungszeiten
Verhalten im Friedhof

Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof

Grabstätten und Grabmale
Grabstätten

Grabarten

Aschenreste und Urnenbeisetzungen
Größe der Grabstätten

Rechte an Grabstätten

Übertragung von Nutzungsrechten

Pflege und Instandhaltung der Gräber

Gärtnerische Gestaltung der Gräber

Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen
Größe von Grabmalen und Einfriedungen

Grabgestaltung

Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen

Bestattungsvorschriften
Leichenhaus

Leichenhausbenutzungszwang
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8 23 Leichentransport

824 Leichenbesorgung

825 Friedhofs- und Bestattungspersonal

826 Bestattung

8 27 Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt

828 Ruhefrist

8 29 Exhumierung und Umbettung
V. Schlussbestimmungen
8 30 Anordnungen und Ersatzvornahme

8 31 Haftungsausschluss

8 32 Zuwiderhandlungen

8 33 Inkrafttreten

Allgemeine Vorschriften

8 1 Geltungsbereich

Die Stadt errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen als öffentli-
che Einrichtungen:

a) die Friedhöfe
Ostheim (FI.Nr. 353 Gemarkung Ostheim)
Oberwaldbehrungen (FI.Nr. 25 und 189/3 Gemarkung Oberwaldbehrungen)
Urspringen (FI.Nr. 29, 1391 und 1392 Gemarkung Urspringen)

b) die Leichen- und Aussegnungshallen in Ostheim, Oberwaldbehrungen und Urspringen

c) das Bestattungspersonal.

& 2 Friedhofszweck

Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Stadtmitgliedern als würdige Ruhestätte und
der Pflege ihres Andenkens.

S 3 Bestattungsanspruch

(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Stadt ihren Wohnsitz hatten,

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen, und ihre
Familienangehörigen (8 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV),

c) die im Stadtgebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsgemäße Be-
stattung anderweitig nicht sichergestellt ist,

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG.
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(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der besonde-
ren Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im Einzelfall.

8 4 Friedhofsverwaltung

Der Friedhof wird von der Stadt verwaltet und beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von der Stadt
so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab belegt wurde, wer
der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht erworben wurde.

8 5 Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse ganz oder
teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer
Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine Eigenschaft als
öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so werden keine Nutzungs-
rechte mehr erteilt oder wiedererteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffentlich
bekannt zu machen.

(3) Die Stadt kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen,
durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder zur Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. Die Stadt kann die Entwidmung
verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen und alle Ruhefristen abgelaufen
sind.

(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Berechtig-
ten abgelöst werden sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser Einräumung
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.

(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG.

Il. Ordnungsvorschriften

8 6 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besucher-
verkehr geöffnet, in der Regel im Winterhalbjahr von 8.00 bis 18.00 Uhr und im Sommerhalbjahr
von 7.00 bis 22.00 Uhr.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus be-
sonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten Öffnungszeiten
gestatten.

8 7 Verhalten im Friedhof

(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhal-
ten.

(2) Kinder unter sechs Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur in Begleitung Erwachsener ge-
stattet.
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(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Besuchern des
Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet

a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde,

b) zu rauchen und zu lärmen,

c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren. Kinderwagen, Rollstühle
und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und Menschen mit Be-
hinderung sind hiervon ausgenommen.

d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder diesbezüglich
zu werben,

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Bestattungs-
feier notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen Plät-
zen,

g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberechtigt zu betreten und/oder zu be-
schädigen,

h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Plastik- und
Glasflaschen sowie ähnliche Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzustellen oder
solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren,

i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen,

j) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen ohne Er-
laubnis zu erstellen, zu verwerten und zu verbreiten (z. B. im Internet), außer zu privaten
Zwecken.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit sie
mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier Werktage vorher anzuzeigen
und bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung.

& 8 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof

(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Gehilfen haben den Regelungen der Friedhofssatzung und
den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch gewerbliche Arbeiten darf die
Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungsfeierlichkeiten
Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in
einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Antrag nach 8 7 Abs. 4)
mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln erforderlichen
Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Friedhofsbereich beträgt
Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Friedhofsverwaltung das Befahren
der Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen.

(3) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen.
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(4) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof kann durch die Friedhofsverwal-
tung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten nicht gewähr-
leistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung oder An-
ordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine
Abmahnung entbehrlich.

Ill. Grabstätten und Grabmale

8 9 Grabstätten

(1) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Stadt. An ihnen können Rechte nur nach dieser Sat-
zung erworben werden.

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, der bei der Friedhofsverwal-
tung innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann.

$ 10 Grabarten

(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind

a) Einzelgrabstätten

b) Doppelgrabstätten

c) Kindergrabstätten

d) Urnenerdgrabstätten

e) Urnenerdgrabstätten in naturnahen ausgewiesenen Flächen

f) Urnengrabfach (Urnenstele)

(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Stadt bestimmt und richtet sich nach dem
Belegungsplan. Der Friedhof ist darin in Grabfelder aufgeteilt. Die einzelnen Grabstätten sind fort-
laufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der Stadt freigegebenen Grabfel-
dern oder deren Teilen erfolgen.

(3) In Einzelgrabstätten und Kindergrabstätten kann ein Verstorbener (Erdbestattung), sowie zwei
Urnen beigesetzt werden.

(4) In Doppelgrabstätten können zwei Verstorbene (Erdbestattung), sowie zwei Urnen beigesetzt
werden.

(5) Die Zuerkennung, Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Stadt.

& 11 Aschenreste und Urnenbeisetzungen

(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der 8$ 17 und 27 BestV entsprechen.

(2) Urnen können in Urnengrabfächern, Urnenerdgrabstätten, in Urnenerdgrabstätten im naturna-
hen ausgewiesenen Flächen beigesetzt werden. Urnen für Erdbestattungen müssen aus biolo-
gisch abbaubarem Material bestehen.
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(3) Naturnahe Urnenerdgrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen, die der Reihe
nach belegt und für die erst anlässlich eines Todesfalles Nutzungsrechte für die Dauer der Ruhe-
frist eingeräumt werden. In jedem naturnahen Urnenerdgrab wird nur eine Urne beigesetzt.

Die Abräumung von naturnahen Urnenerdgräbern nach Ablauf der Ruhefrist wird durch die Stadt
durchgeführt. Die Graboberfläche des naturnahen Urnenerdgrabes wird durch die Stadt gestaltet
und gepflegt. Grabsteine, Blumenschmuck oder sonstige Ausstattungen dürfen auf dem naturna-
hen Urnenerdgrab nicht angebracht werden.
Auf Antrag der Nutzungsberechtigten kann auf dem dafür vorgesehenen Tafeln ein Namensschild
nach den Vorgaben der Friedhofsverwaltung angebracht werden.

(4) In einer Urnenerdgrabstätte und in Urnengrabfächern dürfen die Aschenreste von zwei Verstor-
benen (vgl. $ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV) beigesetzt werden.

(5) Für das Nutzungsrecht an Urnenerdgrabstätten gelten die 88 13 und 14 entsprechend.

(6) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, nicht mehr
verlängert, ist die Stadt berechtigt, bei Räumung oder Wiederbelegung der Grabstätte, an der von
ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (z. B. anonymes Urnengemeinschaftsgrab) die Aschenreste in
würdiger Weise der Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen dauerhafter und wasserdichter
Art zu entsorgen.

$ 12 Größe der Grabstätten

(1) Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßgebend. Die Gräber werden nach
den jeweils erforderlichen Ausmaßen ausgehoben.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Grabhügel) bis zur Grab-
sohle für Erwachsenengräber mindestens 1,60 m. Für Kindergräber beträgt die Mindesttiefe 1,30
m. Mindestens jedoch beträgt die Tiefe der einzelnen Erdgräber (ohne Grabhügel) bis zur Ober-
kante des Sarges 0,90 m.

(3) Eine Urne muss mindestens in einer Tiefe von 0,50 m, gerechnet von der Erdoberfläche (ohne
Erdhügel) bis zur Oberkante der Urne, beigesetzt werden.

8 13 Rechte an Grabstätten

(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht erworben werden. Das Nut-
zungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen, wenn der Erwerb anlässlich ei-
nes Todesfalles erfolgt.

(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an einzelne natürliche und volljährige Perso-
nen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung — FGS) verlie-
hen, worüber dem Nutzungsberechtigten eine Urkunde ausgestellt wird (Graburkunde).

(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grabnut-
zungsgebühr um weitere fünf Jahre verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor Ablauf
des Rechtes die Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und der Platzbedarf des
Friedhofs es zulässt.

(4) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes kann die Stadt über die Grabstätten anderweitig verfü-
gen. Hierüber werden die bisherigen Nutzungsberechtigten, die Angehörigen in gerader Linie und
die Erben oder die Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Stadt benachrichtigt.
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(5) In den Fällen, in denen die Ruhefrist des zu bestattenden Sarges oder der Urne über die Zeit
hinausreicht, für die das Recht an einem Grabplatz besteht, ist das Nutzungsrecht im Voraus min-
destens für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefrist zu erwerben.

(6) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus wichtigem Grund auf ein dar-
über hinaus verliehenes Grabnutzungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit schriftlicher An-
nahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirksam.

(7) Jede Änderung der Anschrift des Nutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

$& 14 Übertragung von Nutzungsrechten

(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Umschreibung eines Grabnutzungsrechtes
der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein Familienmitglied (vgl. 8 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.
1 BestV) beanspruchen, wenn der Nutzungsberechtigte zugunsten dieses Angehörigen schriftlich
auf das Grabnutzungsrecht verzichtet hat.

(2) Nach dem Tode des Nutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines laufenden
Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungsberechtigten in ei-
ner letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei einer Verfügung zu Gunsten
mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vorrang. Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne
eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das Nutzungsrecht auf Antrag auf die in 8 1 Abs. 1

Satz 2 Nr. 1 BestV genannten bestattungspflichtigen Personen übertragen werden. Innerhalb der
Reihenfolge des 8 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV hat bei gleichrangigen Personen die ältere Person
Vorrecht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten keinen Antrag auf
Übertragung des Nutzungsrechts gestellt, so wird das Nutzungsrecht auf Antrag einer nachberech-
tigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, so kann das Nutzungsrecht auch in be-
gründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen nahestehenden Dritten (z. B. Lebensgefährten
oder Stiefkind) übertragen werden.

(3) Über die Umschreibung erhält der neue Grabnutzungsberechtigte eine Urkunde (Graburkunde).

(4) Der Anspruch auf Übertragung des Nutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten die Über-
nahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grabstätte während der Ruhefrist
zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu dem Bestatteten eine persönliche Verbin-
dung hatten.

(5) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht nach Abs. 2
oder das Betreuungsrecht nach Abs. 4 Satz 2 übernimmt, sorgt die Friedhofsverwaltung auf Kos-
ten eines Verpflichteten (Erbe bzw. Bestattungspflichtiger gem. 8 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV) für
die Erstanlage der Grabstätte durch Aufstellen eines einfachen bzw. ggf. mehrfach verwendbaren
Grabmals und Pflanzen einer pflegearmen Begrünung. Gegen vollständigen Kostenersatz können
Grabnutzungsrecht und Grabmal erworben werden.

8 15 Pflege und Instandhaltung der Gräber

(1) Jede Grabstätte ist spätestens drei Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verleihung des
Nutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zustand zu erhalten.

(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder — sofern dieser verstorben ist — die in

8 14 Abs. 2 genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und Instandhaltung des
Grabes verpflichtet.
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(3) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichteten (siehe $ 14 Abs. 2) seiner Ver-
pflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, den ord-
nungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des ord-
nungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen wer-
den (Ersatzvornahme, $& 30).

(4) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst
Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser
Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines Verpflichteten gem.
8 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzuebnen.

8 16 Gärtnerische Gestaltung der Gräber

(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die be-
nachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der Grabhügel
und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofs, dem besonderen Charakter des
Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.

(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Stadt ausgeführt. In
besonderen Fällen können Ausnahmen von der Stadt zugelassen werden, wenn benachbarte Grä-
ber nicht beeinträchtigt werden.

(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- oder baumartige Pflan-
zen, Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Stadt.

(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Stadt über,
wenn sie vom Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nicht ab-
geräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder absterbender
Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige Maßnahme nicht innerhalb
der hierfür dem Nutzungsberechtigten gesetzten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten von
der Friedhofsverwaltung auf seine Kosten durchgeführt (Ersatzvornahme, & 30).

(5) Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den da-
für vorgesehenen Plätzen abzulegen.

8 17 Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen

(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung bedarf —
unbeschadet sonstiger Vorschriften — der Erlaubnis der Stadt. Die Stadt ist berechtigt, soweit das
zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen
zu treffen, die sich auf Einfriedungen, Einfassungen und sonstige bauliche Anlagen beziehen.

(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales und/oder der
baulichen Anlage bei der Stadt durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, wobei die
Maße des $ 12 zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist beizufügen:

a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabsgetreue Entwurf der baulichen An-
lage mit Grundriss (auch Fundament) und Seitenansicht unter Angabe des Materials, seiner
Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung.

b) eine maßstabsgetreue Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form, der Farbe und der Anordnung.
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(3) An den Urnengrabfächern werden Abdeckplatten angebracht. Für die Beschriftung ist ebenso
ein Antrag vorzulegen. Art, Bild sowie maximale Buchstabengröße werden durch die Friedhofsver-
waltung festgelegt. Die Befestigungsschrauben der Abdeckplatte sind vom anzubringenden Beauf-
tragten gesondert zu sichern.

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der 88 18 und 19
dieser Satzung entspricht.

(5) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind nach schriftlicher
Aufforderung an den Nutzungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der
Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichte-
ten nach $ 14 Abs. 2 nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung.

Kommt der Nutzungsberechtigte nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Stadt berech-
tigt auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und
zu verwerten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt oder den gestalteri-
schen Merkmalen der 88 18 und 19 widerspricht (Ersatzvornahme, 8 30).

(6) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln o-
der -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwendet wer-
den.

(7) Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) herge-
stellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden
Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche Bearbei-
tungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachweises gemäß
Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Gra-
beinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 2016 in das Bundes-
gebiet eingeführt wurden.

& 18 Größe von Grabmalen und Einfriedungen

(1) Grabmäler dürfen folgende Höchstmaße nicht überschreiten:

Einzelgräber: Höhe 1,20 m, Breite 0,60 m

Doppelgräber: Höhe 1,20 m, Breite 1,40 m

Urnengräber Höhe 1,00 m, Breite 0,60 m

Kindergräber: Höhe 0,70 m, Breite 0,40 m

(2) Grabeinfassungen dürfen folgende Außenmaße nicht überschreiten:

Einzelgräber: Länge 1,95 m, Breite 0,85 m

Doppelgräber: Länge 1,95 m, Breite 2,10 m

Kindergräber: Länge 1,20 m, Breite 0,60 m

Urnengräber: Länge 1,00 m, Breite 1,00 m

In Urspringen sind bei Urnengräbern keine Einfassungen erlaubt. Der Sockel der Grabstätte
darf nicht sichtbar sein.

(3) Grababdeckungen müssen sich dem Gesamtbild des Friedhofs oder auch der jeweiligen Abtei-
lung anpassen
(4) Eine Überschreitung ist im Einzelfall zulässig, sofern sie mit den Bestimmungen des $ 19 die-
ser Satzung und dem Friedhofszweck vereinbar ist und die Stadt die Erlaubnis erteilt.
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& 19 Grabgestaltung

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen; sie müssen
so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbenen gewahrt ist.

8& 20 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen

(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet wer-
den. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten Regeln der
Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen.

Maßgeblich für die bei der Errichtung der Grabmale und der jährlichen Standsicherheitsprüfung
geltenden anerkannten Regeln der Baukunst ist die Technische Anleitung zur Standsicherheit von
Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutsche Naturstein Akademie e.V. (DENAK) in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren Zustand
zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des Grabmales
oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich nicht in einem ord-
nungsgemäßen Zustand befinden, können nach vorangegangener schriftlicher Aufforderung auf
Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in $ 14 Abs. 2 genannten Personen instandgesetzt o-
der entfernt werden, wenn die Wiederherstellung verweigert oder innerhalb der gesetzten Frist
nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, 8 30). Kann aufgrund der akut drohenden Gefahr durch
ein nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur
Wiederherstellung der Standsicherheit unter Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Fried-
hofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle abzusperren, das Grabmal provisorisch zu sichern oder
umzulegen.

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede durch
die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen der Grab-
und Friedhofsanlagen.

(4) Grabmale und bauliche Anlagen (8 17 und 8 18) dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder des Nut-
zungsrechts nur mit vorheriger Erlaubnis der Stadt entfernt werden.

(5) Nach Ablauf der Ruhefrist und des Nutzungsrechts sind die Grabmale einschließlich der Fun-
damente nach einer entsprechenden Aufforderung der Stadt durch den vorher Nutzungsberechtig-
ten oder den nach $ 14 Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von drei Monaten zu entfernen. Die Grab-
stätten sind einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Ver-
pflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung auffordern, den
ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des ord-
nungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des vormals Nutzungsberechtig-
ten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, & 30). Ist der Aufenthalt des Nut-
zungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt,
ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräu-
men und einzuebnen. Grabmale, Einfriedungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Ei-
gentumsaufgabe durch den vormals Nutzungsberechtigten in das Eigentum des Friedhofsträgers
über.
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(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als
besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen
Schutz der Stadt. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch nach Ablauf der Ruhefrist
und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der Stadt.

IV. Bestattungsvorschriften

8 21 Leichenhaus

(1) Das Leichenhaus (Leichenhalle, Aussegnungshalle) dient der Aufbewahrung der Leichen, bis
sie bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter
Verstorbener bis zur Beisetzung im Friedhof. Es darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung
und in Begleitung eines Vertreters des Friedhofspersonals betreten werden.

(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen
oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen während der
festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (8 15 BestV) entscheiden, ob die Aufbah-
rung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen, bleibt
der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender Anordnung des Amts- oder Leichen-
schauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an einer übertragbaren Krankheit im
Sinne des Bundesseuchengesetzes erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum unterge-
bracht. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Er-
laubnis des Amtsarztes.

(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen gel-
ten die Vorschriften des 8 30 BestV.

8& 22 Leichenhausbenutzungszwang

(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche Leichenhaus zu
verbringen.

(2) Dies gilt nicht, wenn

a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) eingetreten
ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist,

b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur früheren
Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt wird,

c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt ist, dass
die Voraussetzungen des 8$ 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft werden.

& 23 Leichentransport

Zur Beförderung von Leichen im Stadtgebiet sind Leichenwagen zu benutzen. Die Beförderung der
Leichen hat durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen.

8& 24 Leichenbesorgung

Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen geeigneten Bestatter zu erfolgen.
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& 25 Friedhofs- und Bestattungspersonal

(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen auf dem ge-
meindlichen Friedhof werden von der Stadt hoheitlich ausgeführt und insoweit ein Benutzungs-
zwang angeordnet. Dies gilt insbesondere für

a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes,

b) das Versenken des Sarges,

c) die Beisetzung von Urnen,

d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur Grabstätte einschließlich der Stel-
lung der Träger,

e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen und Gebeinen sowie Urnen)
einschließlich notwendiger Umsargungen,

f)} das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aussegnungshalle (Grundausstattung
mit Trauerschmuck).

Die Stadt kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein Bestattungsunternehmen als
Erfüllungsgehilfen beauftragen.

(2) Auf Antrag kann die Stadt von der Inanspruchnahme des Trägerpersonals nach Abs. 1d) be-
freien.

8 26 Bestattung

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen sowie
die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnenfächern und Grabkammern. Die Be-
stattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder das Urnenfach/die Grabkammer geschlos-
sen ist.

8 27 Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Stadt anzuzeigen; die erforderli-
chen Unterlagen sind vorzulegen.

(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Stadt im Benehmen mit den Hinterbliebenen, dem Be-
stattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen Pfarramt fest.

& 28 Ruhefrist

Die Ruhefrist für Kindergräber wird auf zehn Jahre, für alle anderen Gräber auf 25 Jahre festge-
setzt. Die Ruhefrist für Urnenerdgrabstätten beträgt 15 Jahre. Die Ruhefrist beginnt am Tag der
Bestattung.

8 29 Exhumierung und Umbettung

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf unbeschadet sonstiger ge-
setzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Stadt.

(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet werden,
sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchszeiten erfolgen.

(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtigten.
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(4) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht beiwohnen.

(5) Im Übrigen gilt $ 21 BestV.

V. Schlussbestimmungen

& 30 Ersatzvornahme

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten.

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann die
Stadt die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. Die Ersatzvor-
nahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu setzen.

Ist der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentliche Bekanntma-
chung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen Androhung und
einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist und die Ersatzvornahme
zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist.

8 31 Haftungsausschluss

Die Stadt übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der
Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verursacht
werden, keine Haftung.

& 32 Zuwiderhandlungen

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit 8 17 OWiG kann mit Geldbuße von mindestens fünf Euro
und höchstens eintausend Euro belegt werden wer:

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt,

b) die erforderliche Erlaubnis der Stadt nicht einholt,

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den 88 15 bis 20 nicht
satzungsgemäß vornimmt,

d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes ent-
sprechend verhält oder die festgelegten Verbote missachtet.
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$& 33 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.11.2020 außer
Kraft.

Ostheim v.d.Rhön, 17.12.2021

Stadt Ostheim v.d.Rhön

Steffen
I

Erster Bürgermeister

WWV

ap:
ST
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Gebührensatzung für die Benutzung des Friedhofs und
der Bestattungseinrichtungen

(Friedhofsgebührensatzung — FGS)
der Stadt Ostheim v.d.Rhön

Vom 17.12.2021

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art. 20 des Kostengesetzes
erlässt die Stadt Ostheim v.d.Rhön folgende Satzung:

8 1 Gebührenpflicht und Gebührenarten
(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für damit

in Zusammenhang stehende Amtshandlungen Gebühren.
(2) Als Friedhofsgebühren werden erhoben:

a) Grabnutzungsgebühren (8 4),
b) Bestattungsgebühren ($ 5),
c) sonstige Gebühren (8 6).

8 2 Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtiger ist,

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat,
c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt,
d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat.

(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.
(3) Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabnutzungsgebühren vom Grab-

nutzungsberechtigten zu tragen.

& 3 Entstehen und Fälligkeit
(1)Die Grabnutzungsgebühr entsteht mit der Zuteilung oder der Verlängerung des Nutzungs-

rechts eines Grabs, und zwar
a) bei der erstmaligen Zuteilung des Nutzungsrechts für die Dauer der Ruhefrist nach $

28 Friedhofssatzung,
b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhefrist für den Zeitraum

der Verlängerung,
c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in einem Grab, für das die

Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen Nut-
zungsrechts bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist. Die Berechnung erfolgt monatsgenau
und beginnt jeweils mit dem 1. des folgenden Monats.

(2) Die Bestattungsgebühren (8 5) entstehen mit der Inanspruchnahme der gebührenpflichti-
gen Leistung.

(3) Die sonstigen Gebühren (8 6) entstehen mit der Erbringung der Leistung durch die Fried-
hofsverwaltung.

(4) Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.
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8 4 Grabnutzungsgebühr
(1) Die Grabnutzungsgebühr beträgt für die Laufzeit der Ruhefrist
a) eine Einzelgrabstätte
b) eine Doppelgrabstätte
c) eine Kindergrabstätte
d) eine Urnenerdgrabstätte
e) eine Urnengrabstätte im naturnahen Bereich
f)} ein Urnengrabfach (Urnenstele)
(2) Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechtes für fünf Jahre ist möglich. Hierfür wird ein

Jahresbetrag in Höheder jeweiligen Grabnutzungsgebühr erhoben. Bei einer Verlänge-
rung der Ruhefrist wegen einer weiteren Belegung der Grabstätte gilt $ 3 Abs. 1 c).

(1)

(2)

8)
(4)

(5)

(6)

(6)
(N

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

8 5 Bestattungsgebühren
Die Gebühr für die Benutzung des Aufbahrungsraums beträgt pro an-
gefangenem Benutzungstag
Die Gebühr für die Benutzung des Leichenkühlraumes beträgt pro an-
gefangenem Benutzungstag
Die Gebühr für die Benutzung der Aussegnungshalle beträgt
Die Gebühr für zusätzliches Öffnen und Schließen der Leichen- und
Aussegnungshalle zur persönlichen Abschiednahme beträgt
Die Gebühr für die Aufbahrung des Verstorbenen oder der Urne im

Aufbahrungsraum beträgt
Die Gebühr für die Aufbahrung des Sarges oder der Urne für die Trau-
erfeier in der Aussegnungshalle mit Ausschmückung der Ausseg-
nungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck) beträgt
Die Gebühr für die Begleitung und Leitung der Bestattung beträgt
Die Gebühr für das Ausheben und Verfüllen des Grabes beträgt
a) bei einem Erdgrab
b) bei einer Kindergrabstätte
d) bei einer Urnenerdgrabstätte
Die Gebühr für den Transport des Sarges zum Grab und Absenken
des Sarges in das Grab einschließlich vier Sargträger beträgt
(entfällt, wenn privat geregelt)
Transport der Urne zum Grab und Absenken der Urne in das Grab
(entfällt, wenn privat geregelt), gilt auch für Kreuzträger
Die Gebühr für Erschwerniszuschläge bei Frost, Stein und Fels, Altfun-
damenten, Wasser, Wurzeln beträgt je Einsatz, Person und Stunde
Die Gebühr für Erschwerniszuschläge mit Kompressoreinsatz, Strom-
aggregat, Wasser- und Schlammpumpe, Motorsäge beträgt je Einsatz,
Person und Stunde beträgt
Die Gebühr beträgt bei
a) der Exhumierung einer Leiche bzw. der sterblichen Überreste
b) der Umbettung einer Leiche bzw. der sterblichen Überreste
c) der Umbettung einer Urne oder Aschenresten
Bei Leistungen am Samstag erhöhen sich die jeweils notwendigen Po-
sitionen um 50 %.

580,00 €,
1.260,00 €,
410,00 €,
410,00 €,
530,00 €,

1.580,00 €,

100,00 €.

130,00 €.

80,00 €.
50,00 €.

80,00 €.

185,00 €.

130,00 €.

530,00 €,
350,00 €,
200,00 €.
200,00 €.

50,00 €.

55,00 €.

75,00 €.

500,00 €,
500,00 €,
100,00 €.
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8 6 Sonstige Gebühren
Verwaltungsgebühren
- Genehmigung von Grabeinfassungen oder Grabmalen
- Genehmigung zur Vornahme gewerblicher Arbeiten im Friedhof
- Ausstellen von Graburkunden
je Sterbefall 40,00
€.

Für die Erhebung sonstiger Gebühren gelten die Bestimmungen der Kostensatzung der
Stadt Ostheim v.d.Rhön.

8 7 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.11.2020 au-
Rer Kraft.

Ostheim v.d.Rhön, 17.12.2021
ERY

Stadt Ostheim v.d.Rhön

2%Steffen MalZer
27 nr

Erster Bürgermeister
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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt Ostheim v.d.Rhön

Vom 17.12.2021

Die Stadt Ostheim v.d.Rhön erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren:

l.

Allgemeines

$1
Organisation, Rechtsgrundlagen

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren Ostheim v.d.Rhön, Urspringen und Oberwaldbehrungen sind
öffentliche Einrichtung der Stadt. Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von
Feuerwehrdienstleistenden bedienen sie sich der Unterstützung der Vereine „Freiwillige
Feuerwehr Ostheim v.d.Rhön e.V.“, „Freiwillige Feuerwehr Urspringen e.V.*, „Freiwillige
Feuerwehr Oberwaldbehrungen e.V.“.

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwillige Feuerwehr, vor allem für die Rechte und Pflichten ihrer
Feuerwehr-dienstleistenden, sind das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu seiner
Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung.

82
Freiwillige Leistungen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den Grenzen von Art. 7 des
Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 GO insbesondere folgende freiwillige Leistungen
erbringen:

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören (zum
Beispiel — jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten — das Stellen von
Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadensstellen, soweit
es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist),

2. Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch.

(2) Voraussetzung freiwilliger Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung
freiwilliger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

(3)Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die
Kommandantin oder der Kommandant, soweit die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden.
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Im Übrigen entscheidet die Kommandantin oder der Kommandant über Leistungen im Sinne
dieser Vorschriften sowie über einzelne, nicht regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne
von Abs. 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn ihr bzw. ihm die Erste Bürgermeisterin oder der Erste
Bürgermeister diese Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet die Erste Bürgermeisterin oder
der Erste Bürgermeister oder der Gemeinderat.

ll.
Personal

83
Wahl der Kommandantin oder des Kommandanten

(1) DieWahl findet bei einer Dienstversammlung der Feuerwehrdienst leistenden Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der hauptberuflichen Kräfte und der Feuerwehranwärter,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, statt. Die Gemeinde lädt hierzu mindestens zwei
Wochen vor dem Wahltag ein.

(2)Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39
GO) leitet die Wahl (Wahlleitung). Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung durch
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen,
findet eine Wahl zwischen den vorgeschlagenen Personen statt. Wahlleitung und Beisitzer bilden
den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein.
Der Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig.

(4)Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und legt die Aufgaben der
Kommandantin oder des Kommandanten dar.

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl

Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schriftiich oder durch Zuruf der
Wahlversammlung zur Wahl vor. Die Wahlleitung nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie,
sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können
mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den
anwesenden Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung
in angemessener Zeit vorzustellen. Die Aussprache wird geschlossen, wenn keine
Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der
Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache beschließt.

Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen kein äußerliches
Kennzeichen tragen, das sie von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln
unterscheidet. Die Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren und —

sofern sie befragt wurden — zur Kandidatur bereiten Bewerberinnen und Bewerber setzen.
Wird nur eine oder keine Person zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an
Bewerber durchgeführt.
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2. Wahlgang, Stimmabgabe

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von der Wahlleitung
sicherzustellen.

Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willensbekundung erforderlich. Gewählt
wird, indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig bezeichnender Weise gekennzeichnet
wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewerber zu werten.

Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, dass der Wahlvorschlag
in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl
vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf dem
Stimmzettel eingetragen wird.

Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende handschriftliche
Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimmzettel gewählt.

Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und der
Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss prüft die
Stimmberechtigung der Abstimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl
eine Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in
einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der
Behälter leer ist. Wird der Stimmberechtigung einer anwesenden Person widersprochen,
entscheidet der Wahlausschuss.

3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid

Nach Abschluss der Wahl prüft derWahlausschuss den Inhalt der Stimmzettel, zählt sie aus
und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht gekennzeichnet
wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist mindestens
die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin und kein Bewerber die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl unter den beiden
Bewerberinnen oder Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Wenn mehr als zwei
Personen die höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr
als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los, wer in

die Stichwahl kommt.

Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebenen gültigen Stimmen die
höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die
Wahlleitung sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in derWahlversammlung
ziehen lässt.

4. Wahlannahme

Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Lehnt
sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. Abwesende Bewerberinnen und Bewerber können die
Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären.
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Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den ersten Wahldurchgang in

derselben Dienstversammlung erfolgen.

(5)Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die
Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die derWahlausschuss unterzeichnet.

(6)Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten
entsprechend.

84
Verpflichtung

Die Kommandantin oder der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche
Feuerwehrdienst-leistende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die
Feuerwehren geltenden Rechts-und Verwaltungsvorschriften. Neu aufgenommenen Mitgliedern soll
eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr überreicht werden.

85
Übertragung besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu bestellen (zum
Beispiel Jugendwart, Gerätewart). Für die Bestellung ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender ist
die Kommandantin oder der Kommandant zuständig.

56
Persönliche Ausstattung

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche Ausstattung pfleglich zu
behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren
gegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile
der Ausstattung kann die Gemeinde Ersatz verlangen.

87
Anzeigepflichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben der Kommandantin oder dem Kommandanten unverzüglich zu
melden

- im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden,
Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Ausrüstung der

Feuerwehr.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde infrage kommen, hat die Kommandantin oder der
Kommandant die Meldung an die Gemeinde weiterzuleiten. Hat die Gemeinde nach $ 193 SGB VIl
und $ 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern eine Unfallanzeige zu erstatten,
so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu
unterrichten.
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88
Dienstverhinderung

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2
BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie vorrangigen rechtlichen Pflichten
nachkommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. Für
das Fernbleibeen von Ausbildungsveranstaltungen in diesen Fällen haben sich
Feuerwehrdienstleistende vor der Veranstaltung bei der Kommandantin oder dem Kommandanten
zu entschuldigen; im Übrigen haben Feuerwehrdienstleistende Mitteilung zu machen, wenn sie
länger als fünfWochen vom Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung des
Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Gemeinde ist in jedem Fall zu
melden.

89
Pflichtverletzungen

Die Kommandantin oder der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende
Maßnahmen ahnden:

mündlicher oder schriftlicher Verweis,
- Androhung des Ausschlusses,
— Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, $ 10 Abs. 2 dieser Satzung).

810
Austritt und Ausschluss

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schriftlich gegenüber der Kommandantin oder dem
Kommandanten zu erklären.

(2) Die Kommandantin oder der Kommandant hat Feuerwehrdienstleistenden, die sie bzw. er
gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher Verletzung der Dienstpflichten vom
Feuerwehrdienst ausschließen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu äußern.

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei
- unehrenhaftem Verhalten im Dienst,
- grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst,
- fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen,
Trunkenheit im Dienst,
- Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen,
— dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Geräten und

sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.
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Die Kommandantin oder der Kommandant hat den Ausgeschlossenen den Ausschluss schriftlich
zu erklären.

IN.

Besondere Pflichten der Kommandantin oder des Kommandanten

811
Dienst- und Ausbildungsplan

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant stellt jährlich (wenn nötig auch für kürzere Zeiträume)
einen Dienst- und Ausbildungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Übung
oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können auch geeignete Sportveranstaltungen
der Feuerwehr gehören.

(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Gemeinde vorzulegen.

812
Dienstreisen

Die Kommandantin oder der Kommandant hat dafür zu sorgen, dass vor Dienstreisen von
Feuerwehrdienst-leistenden die Genehmigung der Gemeinde eingeholt wird (vergleiche auch Art. 8
Abs. 1 Satz 3 BayFwG). Sie bzw. er hat auch für ihre bzw. seine Dienstreisen die Genehmigung der
Gemeinde einzuholen.

8 13
Jahresbericht

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant unterrichtet die Gemeinde zum Ende des
Kalenderjahres über den Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus
dem Feuerwehrdienst ausgeschiedene Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. In dem Bericht ist
die Anzahl der Mannschafts- und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleistenden
anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vergleiche Art. 11 Abs. 1

Satz 2 BayFwG). Soweit die Gemeinde nicht über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im

Jahresbericht auch eine Übersicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.

(3) Die Unterrichtungspflichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, $ 7 Satz 2 und $ 11 Abs. 2
dieser Satzung bleiben unberührt.
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IV.

Anwendungsbeginn

814
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für Freiwillige Feuerwehren
der Stadt Ostheim v.d.Rhön vom 24.09.1994 außer Kraft.

Stadt Ostheim v.d.Rhön

Ostheim v.d.Rhön, 17.12.2021

ISteffen MalZer

Erster Bürgermeister

A,
ts

FM
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1. SONDHEIM v.d.rnön
GEMEINDE

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Benutzungssatzung der Gemeinde Sondheim v.d.Rhön
für die Gemeindebücherei Sondheim

Vom 17.12.2021

Die Gemeinde Sondheim v.d.Rhön erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch & 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl.
S.74), folgende Benutzungssatzung für die Gemeindebücherei Sondheim:

8 1 Allgemeines

(1) Die Gemeindebücherei Sondheim v.d.Rhön ist eine öffentliche Einrichtung der Ge-
meinde Sondheim v.d.Rhön. Sie dient der allgemeinen Bildung und Information, der
Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung.

(2) Jedermann ist berechtigt, die Bibliothek und ihre Angebote im Rahmen dieser Benut-
zungssatzung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage zu benutzen.

(3) Während des Aufenthalts in der Gemeindebücherei und der Nutzung ihres Medienan-
gebots gilt diese Benutzungssatzung sowie die Hausordnung.

(4) Für die Benutzung der Bücherei wird eine Gebühr fällig. Entgelte für besondere Leis-
tungen sowie Säumnisgebühren und Auslagenersatz werden nach der zu dieser Be-
nutzungsordnung gehörenden Gebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung er-
hoben.

$ 2 Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden durch Aushang bekannt gemacht.

8 3 Anmeldung

(1) Die Benutzerin/Der Benutzer meldet sich persönlich unter Vorlage ihres/seines gülti-
gen Personalausweises oder eines gleichgestellten Ausweisdokuments an und erhält
einen Benutzerausweis. Die Benutzerin/Der Benutzer bestätigt mit ihrer/seiner Unter-
schrift, die Benutzungssatzung zur Kenntnis genommen zu haben.

(2) Bei der Anmeldung werden personenbezogene Daten unter Beachtung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert, soweit diese von der Bü-
cherei/Bibliothek zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Der/die Bibliotheksbe-
nutzer/in bestätigt mit seiner Unterschrift die gesetzlich erforderliche Zustimmung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten. Ergänzend gilt die Anlage Datenschutz.

(3) Minderjährige können selbst Benutzer werden. Für die Anmeldung legen Minderjäh-
rige bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres die schriftliche Einwilligung eines ge-
setzlichen Vertreters vor bzw. dessen Unterschrift auf dem Anmeldeformular.

(4) Dienststellen, juristische Personen, Institute und Firmen melden sich durch schriftli-
chen Antrag eines Vertretungsberechtigten an.
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GEMEINDE

SONDHEINM „.a.Rnön
Körperschaft des öffentlichen Rechts

(5) Die Benutzerin/Der Benutzer ist verpflichtet, der Bibliothek Änderungen des Namens
oder der Anschrift unverzüglich mitzuteilen.

& 4 Benutzerausweis

(1) Die Ausleihe von Medien der Bibliothek ist nur mit einem gültigen Benutzerausweis
zulässig.

(2) Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigentum der Bibliothek. Sein
Verlust ist der Bibliothek unverzüglich anzuzeigen. Für Schaden, der durch Miss-
brauch des Benutzerausweises entsteht, haftet die/der eingetragene Benutzerin/ Be-
nutzer bzw. ihr/sein gesetzlicher Vertreter.

(3) Für die Ausstellung eines neuen Benutzerausweises als Ersatz für einen abhanden
gekommenen oder beschädigten wird eine Gebühr erhoben.

8 5 Ausleihe, Leihfrist

(1) Gegen Vorlage des Benutzerausweises können Medien aller Art für die festgesetzte
Leihfrist ausgeliehen werden.

(2) Die Leihfrist für Bücher beträgt vier Wochen. Für andere Medienarten kann die Biblio-
theksleitung kürzere Leihfristen bestimmen.

Sind Medien mehrfach vorbestellt, kann ihre Leihfrist verkürzt werden.
(3) Die Leihfrist kann vor ihrem Ablauf auf Antrag verlängert werden, wenn keine Vorbe-

stellung vorliegt.

8 6 Ausleihbeschränkungen

(1) Medien, die zum Informationsbestand gehören oder aus anderen Gründen nur in der
Bibliothek benutzt werden sollen, können dauernd oder vorübergehend von der Aus-
leihe ausgeschlossen werden.

(2) Für einzelne Medienarten kann die Bibliotheksleitung besondere Bestimmungen fest-
legen.

(3) Gesetzlich vorgeschriebene Altersangaben z. B. für Filme oder Computerspiele sind
auch für die Ausleihe der Gemeindebücherei verbindlich.
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Körperschaft des öffentlichen Rechts

8 7 Vorbestellungen

Für ausgeliehene Medien kann die Bibliothek aufWunsch der Benutzerin/des Benutzers
Vorbestellungen entgegennehmen.

$ 8 Verspätete Rückgabe, Einziehung

(1) Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine Säumnisgebühr zu entrichten, unabhängig
davon, ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. Bei schriftlicher Mahnung sind zusätz-
lich die Portokosten zu erstatten.

(2) Säumnisgebühren und sonstige Forderungen werden ggf. auf dem Rechtsweg einge-
zogen.

8 9 Behandlung der Medien, Haftung

(1) Bücher und andere Medien sind sorgfältig zu behandeln. Für Beschädigung und Ver-
lust ist die Benutzerin/der Benutzer schadenersatzpflichtig.

(2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien von der Benutzerin/vom Benutzer auf offensichtli-
che Mängel hin zu überprüfen.

(3) Verlust oder Beschädigung der Medien sind der Bibliothek anzuzeigen. Es ist unter-
sagt, Beschädigungen selbst zu beheben oder beheben zu lassen.

(4) Eine Weitergabe der Medien an Dritte ist nicht gestattet.
(5) Die Bibliothek haftet nicht für Schäden, die durch Handhabung von Hard- und Soft-

ware der Bibliothek an Daten, Dateien und Hardware der Benutzer entstehen. Dies
gilt auch für Schäden an Geräten, die durch Handhabung von Medien aus der Büche-
rei entstehen.

8 10 Schadenersatz

(1) Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die Bibliothek nach pflichtgemäßem Er-
messen.

(2) Der Schadenersatz bemisst sich bei Beschädigung nach den Kosten der Wiederher-
stellung, bei Verlust nach dem Wiederbeschaffungswert. Für die Einarbeitung eines
Ersatzexemplars wird eine Gebühr erhoben.

& 11 Verhalten in der Bibliothek, Hausrecht

(1) Jede Benutzerin/Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört
oder in der Benutzung der Bibliothek beeinträchtigt werden.

(2) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene Gegenstände der Benutzerin-
nen/Benutzer übernimmt die Bibliothek keine Haftung.

(3) Essen und Trinken sowie das Rauchen sind in der Bibliothek in der Regel nicht ge-
stattet.
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GEMEINDE

(4) Das Hausrecht nimmt die Leitung der Bibliothek oder das mit seiner Ausübung beauf-
tragte Bibliothekspersonal wahr. Den Anweisungen ist Folge zu leisten.

& 12 Ausschluss von der Benutzung

Benutzerinnen und Benutzer, die gegen diese Benutzungsordnung und die Hausordnung
schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, können für dauernd oder begrenzte Zeit von der
Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.

8 13 Inkrafttreten

Diese Benutzungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 28.03.2018 außer Kraft.

Gemeinde Sondheim v.d.Rhön
VERS

Sondheisf v.d.Rhön. 17.12.2021

ThilsWehner
Erster Bürgermeister
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GEMEINDE

SONDHEIN „.a.rhön
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Gebührensatzung der Gemeinde Sondheim v.d.Rhön für
die Gemeindebücherei Sondheim v.d.Rhön

Vom 17.12.2021

Die Gemeinde Sondheim v.d.Rhön erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
August 1998 (BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch $ 1 des Gesetzes vom 9. März
2021 (GVBl. S.74) und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. April 1993 (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch $1 des
Gesetzes vom 19. Februar 2021 (GVBl. S. 40), folgende Gebührensatzung für die
Gemeindebücherei Sondheim:

$ 1 Leihgebühren

(1) Die Entleihung der Medien erfolgt gegen Gebühr. Im Einzelnen werden folgende
Gebühren pro Jahr erhoben:

Erwachsene 10,00 €
Kinder und Jugendliche 5,00 €
Familie 15,00 €

(2) In bestimmten Fällen werden weitere Gebühren erhoben:

1. Säumnisgebühr für das Überschreiten der Leihfrist
pro Woche und Medium 0,50 €

2. Ersatzausstellung eines Benutzerausweises 2,00 €

3. Kostenersatz pauschal
bei kleineren Schäden pro Buch/Medium 2,00 €

4. Verlust eines Buches/Medium
Wiederbeschaffungswert des Buches/Mediums
zzgl. Einarbeitungskosten 2,00 €

& 2 Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

Gemeinde Sondheim v.d.Rhön

hön, 17.12.2021

Erster Bürgermeister

Sondhei

ilo We ’E soN



Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren
der Gemeinde Willmars

Vom 17.12.2021

Die Gemeinde Willmars erlässt aufgrund von Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren:

l.

Allgemeines

$1
Organisation, Rechtsgrundlagen

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren Willmars, Filke und Völkershausen sind öffentliche Einrichtungen
der Gemeinde. Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrdienstleistenden
bedienen sie sich der Unterstützung der Vereine „Freiwillige Feuerwehr Willmars e. V.“,
„Freiwillige Feuerwehr Filke e. V.

(2) Rechtsgrundlage für die Freiwillige Feuerwehr, vor allem für die Rechte und Pflichten ihrer

Feuerwehr-dienstleistenden, sind das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG), die zu seiner

Ausführung erlassenen Rechtsvorschriften und diese Satzung.

82
Freiwillige Leistungen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr kann aufgrund dieser Satzung in den Grenzen von Art. 7 des

Mittelstandsförderungsgesetzes und Art. 87 GO insbesondere folgende freiwillige Leistungen
erbringen:

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehren gehören (zum
Beispiel — jeweils auf Antrag des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten — das Stellen von
Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder das Abräumen von Schadensstellen, soweit
es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist),

(2) Überlassung von Gerät oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch, Voraussetzung freiwilliger
Leistungen ist, dass die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zur Erfüllung ihrer

gesetzlichen Aufgaben dadurch nicht beeinträchtigt wird. Auf die Gewährung freiwilliger
Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

(3)Über die Gewährung von Leistungen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 und 2 entscheidet die
Kommandantin oder der Kommandant, soweit die Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Einsatz der Feuerwehr erbracht werden.
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Im Übrigen entscheidet die Kommandantin oder der Kommandant über Leistungen im Sinne
dieser Vorschriften sowie über einzelne, nicht regelmäßig wiederkehrende Leistungen im Sinne
von Abs. 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn ihr bzw. ihm die Erste Bürgermeisterin oder der Erste
Bürgermeister diese Befugnis übertragen hat; sonst entscheidet die Erste Bürgermeisterin oder
der Erste Bürgermeister oder der Gemeinderat.

ll.
Personal

83
Wahl der Kommandantin oder des Kommandanten

(1)Die Wahl findet bei einer Dienstversammlung der Feuerwehrdienst leistenden Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr einschließlich der hauptberuflichen Kräfte und der Feuerwehranwäfrter,
die das 16. Lebensjahr vollendet haben, statt. Die Gemeinde lädt hierzu mindestens zwei
Wochen vor dem Wahltag ein.

(2)Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39
GO) leitet die Wahl (Wahlleitung). Der Wahlleitung stehen zwei von der Versammlung durch
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Werden mehr als zwei Personen durch Zuruf vorgeschlagen,
findet eine Wahl zwischen den vorgeschlagenen Personen statt. Wahlleitung und Beisitzer bilden
den Wahlausschuss. Wer selbst zur Wahl steht, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein.
DerWahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

(3) Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig.

(4)Die Wahlleitung erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens und legt die Aufgaben der
Kommandantin oder des Kommandanten dar.

1. Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl

Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Personen schriftich oder durch Zuruf der
Wahlversammlung zurWahl vor. Die Wahlleitung nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie,
sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können
mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den
anwesenden Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung
in angemessener Zeit vorzustellen. Die Aussprache wird geschlossen, wenn keine
Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der
Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache beschließt.

Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen kein äußerliches
Kennzeichen tragen, das sie von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln
unterscheidet. Die Wahlleitung lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren und —

sofern sie befragt wurden — zur Kandidatur bereiten Bewerberinnen und Bewerber setzen.
Wird nur eine oder keine Person zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an
Bewerber durchgeführt.
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2. Wahlgang, Stimmabgabe

Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist von der Wahlleitung
sicherzustellen.

Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willensbekundung erforderlich. Gewählt
wird, indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig bezeichnender Weise gekennzeichnet
wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewerber zu werten.

Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, dass der Wahlvorschlag
in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl
vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf dem
Stimmzettel eingetragen wird.

Liegt kein Wahlvorschlag vor, so wird durch eindeutig bezeichnende handschriftliche
Eintragung einer wählbaren Person auf dem Stimmzettel gewählt.

Die Wahlberechtigten haben den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und der
Wahlleitung oder dem bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss prüft die
Stimmberechtigung der Abstimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl
eine Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in
einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der
Behälter leer ist. Wird der Stimmberechtigung einer anwesenden Person widersprochen,
entscheidet derWahlausschuss.

3. Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid

Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt der Stimmzettel, zählt sie aus
und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt nicht gekennzeichnet
wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist mindestens
die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keine Bewerberin und kein Bewerber die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl unter den beiden
Bewerberinnen oder Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Wenn mehr als zwei
Personen die höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr
als eine Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los, wer in

die Stichwahl kommt.

Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebenen gültigen Stimmen die
höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die

Waahlleitung sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in derWahlversammlung
ziehen lässt.

4. Wahlannahme

Nach der Wahl befragt die Wahlleitung die gewählte Person, ob sie die Wahl annimmt. Lehnt
sie ab, ist die Wahl zu wiederholen. Abwesende Bewerberinnen und Bewerber können die
Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären.
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Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den ersten Wahldurchgang in
derselben Dienstversammlung erfolgen.

(5)Die Wahlleitung lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die
Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die der Wahlausschuss unterzeichnet.

(6)Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten
entsprechend.

84
Verpflichtung

Die Kommandantin oder der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche
Feuerwehrdienst-leistende durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die
Feuerwehren geltenden Rechts-und Verwaltungsvorschriften. Neu aufgenommenen Mitgliedern soll
eine Satzung für die Freiwillige Feuerwehr überreicht werden.

85
Übertragung besonderer Aufgaben

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwehrdienstleistende zu bestellen (zum
Beispiel Jugendwart, Gerätewart). Für die Bestellung ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender ist
die Kommandantin oder der Kommandant zuständig.

86
Persönliche Ausstattung

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die empfangene persönliche Ausstattung pfleglich zu
behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren
gegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile
der Ausstattung kann die Gemeinde Ersatz verlangen.

87
Anzeigepflichten bei Schäden

Feuerwehrdienstleistende haben der Kommandantin oder dem Kommandanten unverzüglich zu
melden

- im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden,
— Verluste oder Schäden an der persönlichen Ausstattung und der sonstigen Ausrüstung der
Feuerwehr.

Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde infrage kommen, hat die Kommandantin oder der
Kommandant die Meldung an die Gemeinde weiterzuleiten. Hat die Gemeinde nach $ 193 SGB VIl
und $ 22 der Satzung der Kommunalen Unfallversicherung Bayern eine Unfallanzeige zu erstatten,
so ist sie unverzüglich (bei Unfällen mit Todesfolge oder mit mehr als drei Verletzten sofort) zu
unterrichten.
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88
Dienstverhinderung

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 1 Satz 2

BayFwG) sind Feuerwehrdienstleistende nur befreit, soweit sie vorrangigen rechtlichen Pflichten
nachkommen müssen oder dringende wirtschaftliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. Für
das Fernbleiben von Ausbildungsveranstaltungen in diesen Fällen haben sich
Feuerwehrdienstleistende vor der Veranstaltung bei der Kommandantin oder dem Kommandanten
zu entschuldigen; im Übrigen haben Feuerwehrdienstleistende Mitteilung zu machen, wenn sie
länger als fünfWochen vom Wohnort abwesend oder durch andere Umstände an der Ausübung des
Feuerwehrdienstes gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Gemeinde ist in jedem Fall zu
melden.

89
Pflichtverletzungen

Die Kommandantin oder der Kommandant kann Verletzungen von Dienstpflichten durch folgende
Maßnahmen ahnden:

- miündlicher oder schriftlicher Verweis,
- Androhung des Ausschlusses,
— Ausschluss (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, 8 10 Abs. 2 dieser Satzung).

810
Austritt und Ausschluss

(1) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist schriftlich gegenüber der Kommandantin oder dem
Kommandanten zu erklären.

(2) Die Kommandantin oder der Kommandant hat Feuerwehrdienstleistenden, die sie bzw. er
gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG wegen gröblicher Verletzung der Dienstpflichten vom
Feuerwehrdienst ausschließen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu äußern.

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei

- unehrenhaftem Verhalten im Dienst,

grobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst,
— fortgesetzter Nachlässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlicher Anordnungen,
— Trunkenheit im Dienst,
- Aufhetzen zum Nichtbeachten von Anordnungen,
- dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Geräten und

sonstigen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.

Die Kommandantin oder der Kommandant hat den Ausgeschlossenen den Ausschluss schriftlich
zu erklären.
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ll.
Besondere Pflichten der Kommandantin oder des Kommandanten

811
Dienst- und Ausbildungsplan

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant stellt jährlich (wenn nötig auch für kürzere Zeiträume)
einen Dienst- und Ausbildungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Übung
oder ein Unterricht vorzusehen. Zu den Übungen können auch geeignete Sportveranstaltungen
der Feuerwehr gehören.

(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist der Gemeinde vorzulegen.

812
Dienstreisen

Die Kommandantin oder der Kommandant hat dafür zu sorgen, dass vor Dienstreisen von
Feuerwehrdienst-leistenden die Genehmigung der Gemeinde eingeholt wird (vergleiche auch Art. 8
Abs. 1 Satz 3 BayFwG). Sie bzw. er hat auch für ihre bzw. seine Dienstreisen die Genehmigung der
Gemeinde einzuholen.

8 13
Jahresbericht

(1) Die Kommandantin oder der Kommandant unterrichtet die Gemeinde zum Ende des
Kalenderjahres über den Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr. Neu eingetretene oder aus
dem Feuerwehrdienst ausgeschiedene Mitglieder sind namentlich mitzuteilen. In dem Bericht ist
die Anzahl der Mannschafts- und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleistenden
anzugeben, die über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten (vergleiche Art. 11 Abs. 1

Satz 2 BayFwG). Soweit die Gemeinde nicht über einzelne Einsätze unterrichtet wird, ist im
Jahresbericht auch eine Übersicht über die Einsätze des abgelaufenen Jahres zu geben.

(3) Die Unterrichtungspflichten gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 2 BayFwG, $ 7 Satz 2 und $ 11 Abs. 2
dieser Satzung bleiben unberührt.
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IV.

Anwendungsbeginn

814
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für Freiwillige Feuerwehren
der Gemeinde Willmars vom 07.10.1994 außer Kraft.

Gemeinde Willmars

Willmars, 17.12.2021
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